
nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung unver
züglich an den zuständigen Staatsanwalt zu übergeben.
2. Ist das Verfahren bereits eröffnet worden und stellt 
das Gericht die Zurechnungsunfähigkeit des Angeklag
ten vor Beginn der Hauptverhandlung fest, ist das 
Verfahren ohne Durchführung der Hauptverhandlung 
gemäß §§ 248 Ahs. 1 Ziff. 3, 251 StPO einzustellen.
3. Wird im Verlauf der Hauptverhandlung festgestellt, 
daß der Angeklagte zurechnungsunfähig ist, hat das 
Gericht das Verfahren gemäß § 248 Abs. 1 Ziff. 3 StPO 
einzustellen und im gleichen Beschluß die Einweisung 
des Angeklagten gemäß §§15 Abs. 2 StGB, 248 Abs. 4 
StPO anzuordnen, wenn diese erforderlich ist.
4. Wird im gerichtlichen Strafverfahren festgestellt, 
daß beim Angeklagten verminderte Zurechnungsfähig
keit vorliegt (§ 16 Abs. 1 StGB) und ist eine Einweisung 
notwendig, so hat das Gericht gemäß § 16 Abs. 3 StGB 
an Stelle oder neben einer Maßnahme der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit die Einweisung im Urteil 
anzuordnen.
5. Hat das Gericht gemäß §§ 27, 33 Abs. 3 Ziff. 4, 45 
Abs. 3 Ziff. 5 StGB die Verpflichtung zu einer fach
ärztlichen Behandlung ausgesprochen und ergibt sich 
danach die Notwendigkeit für nach § 11 einzuleitende 
Maßnahmen, so entscheidet darüber die Zivilkammer 
des zuständigen Kreisgerichts.
Kommt ein auf Bewährung Verurteilter böswillig der 
ihm auferlegten Verpflichtung, sich einer fachärztlichen 
Behandlung zu unterziehen (§ 33 Abs. 3 Ziff. 4 StGB) 
nicht nach, so kann das Gericht gemäß § 344 StPO den 
Vollzug der angedrohten Freiheitsstrafe anordnen. 
Macht sich daneben eine gerichtliche Einweisung des 
Verurteilten erforderlich, entscheidet darüber auf An
trag die Zivilkammer des zuständigen Kreisgerichts 
gemäß §§ 11 ff. In gleicher Weise ist zu verfahren, 
wenn der Verurteilte die ihm bei Strafaussetzung auf 
Bewährung auferlegte Pflicht zur fachärztlichen Be

handlung böswillig verletzt (§§ 45 Abs. 3 Ziff. 5 StGB, 
350 Abs. 2 StPO).
Die Zivilkammer des Kreisgerichts ist auch zuständig 
für die Entscheidung über einen Antrag auf Einwei
sung eines Kranken, nachdem ein gegen diesen einge
leitetes Ermittlungs- oder gerichtliches Verfahren ge
mäß §§ 141 Abs. 1 Ziff. 3, 148 Abs. 1 Ziff. 2, 152 Ziff. 1,
5. 189 Abs. 2 Ziff. 3, 249 Ziff. 1 StPO eingestellt wurde.
6. Hat in erster Instanz die für die Strafsache zustän
dige Strafkammer des Kreisgerichts bzw. der Straf
senat des Bezirksgerichts über die Einweisung des An
geklagten durch Beschluß oder Urteil entschieden, so 
richtet sich das Rechtsmittelverfahren einschließlich 
der Rechtsmittelfrist nach den Bestimmungen der 
Strafprozeßordnung. Das gleiche gilt für Kassations
verfahren.
7. Hat die Strafkammer oder der Strafsenat im Ergeb
nis der Hauptverhandlung die Einweisung des Ange
klagten durch Beschluß oder Urteil angeordnet, ist über 
die Auslagen des Verfahrens gemäß §§ 362 ff. StPO zu 
entscheiden.
8. Die nach Ziff. 3 und 4 möglichen Entscheidungen 
können auch im Rechtsmittelverfahren getroffen wer
den.
9. Für die Durchführung des Verfahrens zur Aufhe
bung der Einweisung ist die Zuständigkeit der Zivil
kammer nach § 14 Abs. 4 gegeben, auch wenn die Ein
weisung durch die Strafkammer oder den Strafsenat 
erfolgt ist.

V. Zeitliche Geltung
Auf Kranke, die vor dem 1. Juli 1968 auf Grund an
derer gesetzlicher Bestimmungen eingewiesen wurden 
und sich in einer Einrichtung gemäß § 3 Abs. 1 befin
den, findet das Verfahren nach §§ 11 und 12 keine An
wendung; jedoch ist auch bei diesen Kranken, wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, ein Auf
hebungsverfahren nach § 14 durchzuführen (§ 20).

Zur Entschädigung für Untersuchungshaft und Strafe mit Freiheitsentzug 

gemäß §§ 369 ff. StPO

Beschluß vom 24. Juli 1968 — I Pr 1 — 112 — 4 '68

1.1. Die Regelung der Entschädigung für Unter
suchungshaft und Strafen mit Freiheitsentzug ist eine 
Konsequenz aus der Präsumtion der Nichtschuld.
Ein Entschädigungsanspruch ist gegeben, wenn
— der Beschuldigte in Untersuchungshaft war und das 

Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens rechts
kräftig abgelehnt hat, weil kein hinreichender Tat
verdacht besteht (§192 StPO);

— der Angeklagte in Untersuchungshaft war und im 
erst- oder zweitinstanzlichen Verfahren freigespro
chen wurde (§ 244 StPO);

— der Verurteilte die gegen ihn erkannte Strafe mit 
Freiheitsentzug ganz oder teilweise verbüßt hat und 
in oder nach einem Kassationsverfahren oder in 
einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen 
wurde.

Bei der Berechnung der Dauer der Freiheitsbeschrän
kung und der Höhe des Schadens ist vom Zeitpunkt der 
vorläufigen Festnahme (§ 125 StPO) auszugehen.
1.2. Die Entschädigung umfaßt den durch die Unter
suchungshaft und die Verbüßung der Strafe mit Frei
heitsentzug entstandenen Vermögensschaden.
Zum Vermögensschaden gehören insbesondere:
— entgangene Einkünfte aus ArbeitsVerhältnissen;

— entgangene Unterhaltszahlungen, sonstige Versor
gungsleistungen, Renten sowie sonstige Geldleistun
gen der Sozialversicherung, deren Zahlung infolge 
der Freiheitsbeschränkung berechtigt eingestellt 
wurde und auf die der Betroffene keinen Anspruch 
auf Nachzahlung hat oder der Anspruch nachträg
lich nicht mehr realisiert werden kann;

— entgangener steuerpflichtiger Gewinn;
— notwendige Auslagen für eine Verteidigung (dieses 

gilt für die Einstellung des Verfahrens, ansonsten 
wird über die Auslagen gemäß § 366 StPO entschie
den) bzw. Auslagen, die mit der Inhaftierung in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen.

1.3. Der von einem Unterhaltsberechtigten gemäß 
§ 370 StPO selbständig geltend gemachte Entschädi
gungsanspruch ist vor dem Obersten Gericht zu erhe
ben. Er ist abhängig von der Zuerkennung eines Ent
schädigungsanspruchs an den Beschuldigten oder An
geklagten. Bei Zuerkennung des Anspruchs an den 
Unterhaltsberechtigten entfällt in diesem Umfange der 
Anspruch des Unterhaltsverpflichteten.
Anspruch kann bei folgenden Forderungen gegeben 
sein:
— Familienaufwand für einen Ehegatten und die im 

Haushalt lebenden Kinder gemäß §12 FGB;
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